
Bikepark Bretten
Allgemeine Hinweise
Die Downhill Strecken im Bikepark Bretten sind die ersten offiziellen 
und öffentlichen Mountainbikestrecken in der Region Bretten, die für 
jeden frei zugänglich und benutzbar sind. 

Der Bikepark wurde vom Rad-Sport-Club Bretten geplant und 
errichtet, der RSC Bretten ist für die Verkehrssicherungspflicht der 
Strecken verantwortlich.

Aufstieg zum Start
  
 • Bitte angelegten Pfad direkt an der B 294 benutzen.

Blaue Variante
  
 • Alle Hindernisse abrollbar
 • Normales Gefälle

Schwarze Variante
  
 • Nur geübte Fahrer
 • Nicht ohne vorherige Begehung abfahren
 • Mit Sprüngen und Drops ist zu rechnen

Trail Rules 
Öffnungszeiten
• Die Streckennutzung ist auf den Zeitraum von frühestens 1 Stunde 

nach Sonnenaufgang bis spätestens 1 Stunde vor 
Sonnenuntergang beschränkt.

• Bei Forstarbeiten ist die Nutzung des Bikeparks untersagt.
• Nach starken Regenfällen kann es zu eingeschränktem Betrieb der   
 Strecke kommen (Info auf der Homepage des RSC Bretten).

Die Streckenbenutzung
• Die Nutzer der Downhill-Strecken werden gebeten besondere    
 Rücksicht auf die Seilrutschenparkbesucher zu nehmen.
• Im Bikepark Bretten besteht grundsätzlich Helmpflicht und     
 zusätzlich auf der schwarzen Variante Protektorenpflicht.
• Die Benutzung des Bikeparks erfolgt auf eigene Gefahr.
• Die Beschilderung ist zu beachten.
• Den Regeln, Beschränkungen, Benutzungsregeln sowie      
 Anweisungen von autorisierten Personen ist Folge zu leisten.
• Die Geschwindigkeit ist folgenden Umständen anzupassen:
 • Eigene Fähigkeiten
 • Wetter- und Sichtverhältnisse
 • Anzahl und Fahrkönnen anderer Beteiligter
• An Wegkreuzungen ist VORSICHTIG zu fahren und auf kreuzenden   
 Verkehr zu achten.
• Die Strecke ist ausschliesslich von oben nach unten zu befahren.
• Umbauten sind verboten.
• Müll ist unbedingt mitzunehmen.
• Motorrädern, Reitern, Wanderern und Läufern ist die       
 Streckennutzung, egal in welcher Richtung, strikt untersagt.

Haftungsausschluss
• Für die mit der sportlichen Betätigung verbundenen sowie für die   
 der Witterung eigentümlichen Gefahren haftet der Betreiber nicht,  
 es sei denn, der Schaden beruht auf einer Verletzung der     
 Verkehrssicherungspflicht. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit   
 wird ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden  
 aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Im Rettungs- oder Notfall
• Rettungsdienst unter 112 anrufen.
• Anfahrt über Sprantalerstraße, in Richtung Tierpark abbiegen,   

 am Parkplatz Waldweg in Richtung B 294 folgen
Folgende Informationen für die Rettungsleitstelle bereitstellen:
• Wo ist es passiert?
• Was ist passiert?
• Wie viele verletzte Personen?
• Welche Verletzungen?
• Warten auf Rückfragen
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